
 HANSESTADT LÜNEBURG 

Die Oberbürgermeisterin 

 

 

Informationsblatt 

zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

Art. 12, 13 & 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Verfahren: Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung - eines Wärmeplanungsberichtes 

Verarbeitungstätigkeit: Erfassen, Bearbeiten, Speichern und Übermitteln von Personendaten 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Hansestadt Lüneburg 

Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

Am Ochsenmarkt 1 

21335 Lüneburg 

Telefon: 04131 309 4747 

E-Mail: Klima@Stadt.Lueneburg.de   

 

2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragte des Landkreises Lüneburg 

Auf dem Michaeliskloster 4 

21335 Lüneburg 

Telefon: +49 4131 26 1756 

Fax: +49 4131 26 2756 

E-Mail: datenschutz@landkreis-lueneburg.de 

 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Die Hansestadt Lüneburg ist nach dem Klimaschutzgesetz des Landes Niedersachsen 

verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Aufbauend auf einer Bestands- und 

Potenzialanalyse ist eine Wärmewendestrategie zu entwickeln, die eine vollständig 

klimaneutrale Wärmeversorgung des Stadtgebiets bis 2040 ermöglicht. Darauf aufbauend sollen 

verbindliche Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen werden. 

 

Die Wärmeplanung soll Bürgerinnen und Bürgern mitunter aufzeigen, welche Stadtgebiete 

sich künftig für den Ausbau von Nah-und Fernwärmenetzen eignen und welche eher für 

individuelle Lösungen (z.B. Wärmepumpen) geeignet sind. Dabei dürfen auch gebäudescharfe 

Daten von Wohn- und Nichtwohngebäuden erhoben werden. Die Erstellung der kommunalen 

Wärmeplanung erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO i.V.m. § 4 Wärmeplanungsgesetz i.V.m. 

§§ 20 u. 21 NKlimaG. Erhoben und verarbeitet werden Daten des Energie- oder 

Brennstoffverbrauchs sowie des Stromverbrauchs zu Heizzwecken. Gebäudescharfe 

Informationen zu Art, Brennstoff, Nennwärmeleistung und Alter von Anlagen zur 

Wärmeerzeugung sowie Angaben über deren Betrieb, Standort und Zuweisung zur 

Abgasanlage und die für die Aufstellung von Emissionskatastern im Sinne des § 46 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes erforderlichen Angaben. Weiterhin Gebäudeadresse, 

Nutzung der Gebäude, Flächenangaben, Geschosszahlen, Gebäudealter und 

Bevölkerungsdichte. Art und Umfang der erhobenen Daten sind in den §§ 10 bis 12, sowie 

Anlagen 1 u. 2 Wärmegesetz und § 21 NKlimaG dargelegt. Weiterhin werden auch bei 

Gewerbe- und Industriebetriebe und öffentlichen Stellen der Verbrauch und der Energieträger 

zur Wärmeerzeugung abgefragt. 

 

4. Empfänger/Quellen oder Kategorien von Empfängern/Quellen der personenbezogenen 

Daten 

Die Verbrauchsdaten sowie die Daten zu dezentralen Wärmeerzeugern werden von der Avacon 

als Energieversorgungsunternehmen sowie von Bezirksschornsteinfegern erhoben. Die Daten 

werden anonymisiert in den Wärmeplan eingearbeitet und der Öffentlichkeit dargelegt. Die 

Darstellung der Ergebnisse erfolgt nicht gebäudescharf. Hier wird aus Datenschutzgründen eine 



Darstellung gewählt, die es erlaubt, die Erkenntnisse anonymisiert und zusammengefasst 

darzustellen, so dass keine Rückschlüsse auf Einzelgebäude erfolgen kann. Das Unternehmen 

Our Common Future Consulting (Inh.: Dr. Manuel Gottschick) wurde durch die Hansestadt 

Lüneburg als externer Dienstleister beauftragt. Aus dem Grund werden die Daten an das 

Unternehmen übermittelt. Zur Wahrung des Datenschutzes wurde mit Our Common Future 

Consulting ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen und technisch organisatorische 

Maßnahmen zur Sicherung der Datenverarbeitung nach DSGVO abgefragt. 

 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt. 

 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien: 

Die Hansestadt Lüneburg ist verpflichtet, fünf Jahre nach Veröffentlichung des ersten 

Wärmeplans eine Fortschreibung vorzunehmen. Die personenbezogenen Daten werden 

spätestens ein Jahr nach Fortschreibung der Wärmplanung, spätestens nach insgesamt acht 

Jahren gelöscht. 

 

7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 & 17 DSGVO) 

 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen (Art. 21 DSGVO) 

 Recht auf Beschwerde bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen 

(Art. 77 DSGVO) 

 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in der Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und Kontaktdaten 

des Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die 

Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. 

 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Die personenbezogenen Daten des Verbrauchs sind aufgrund der gesetzlichen Regelungen im 

Wärmegesetz (§§ 10 bis 12) u. § 21 NKlimaG von den angeforderten Stellen an die Hansestadt 

Lüneburg zu übermitteln. 


